


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Rebenvorschneidegerät

	
	Maschinelles Vorschneiden von Reben

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahr von Augenverletzungen durch weggeschleuderte Kleinteile
· Gefahr durch Austreten von heißem Hydrauliköl
· Schnittverletzungsgefahr bei An- bzw. Abbau, Wartungs- und Entstörungsarbeiten
· Gefahren für Dritte beim Ausfahren aus der Rebzeile
· Gefahr des Umstürzens des Gespannes durch Schwerpunktverlagerung
· Gefahr durch Sichtbehinderung im Straßenverkehr
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Sicherheitsschuhe und geeigneten Augenschutz tragen
· Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen.
· Bei Arbeiten an der Maschine schnittfeste Arbeitshandschuhe tragen.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren.
· Vor Beginn der Arbeiten den Zustand der Schneidwerkzeuge kontrollieren.
· Beschädigte Schneidwerkzeuge durch unbeschädigte Schneidwerkzeuge ersetzen.
· Das Vorschneidegerät möglichst nur mit Schleppern mit Fahrerschutzkabine betreiben.
· Vom Hersteller geforderte persönliche Schutzausrüstung tragen.
· Bei der Ausfahrt aus der Rebzeile wegen der Sichtbehinderung das Anbaugerät abschalten und Stillstand abwarten. Einsatz eines Einweisers prüfen oder ein Kamerasystem verwenden.
· Das von der Zugmaschine abgebaute Gerät nur auf ebenem Untergrund und unter Verwendung der vorhandenen Stützeinrichtungen abstellen.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Stillstand aller bewegten Teile abwarten. 
· Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. Die Feststellbremse des Trägerfahrzeugs anziehen und einen Gang einlegen, um ungewollte Bewegungen zu verhindern, ggf. Steilhangsicherung betätigen.
· Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Dabei persönliche Schutzausrüstung (z. B. schnittfeste Handschuhe) verwenden.
· Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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